
Aufgrund des Gutachtens Nr. 64.420/2 des Staatsrates vom 7. November 2018, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

Erlässt:
Artikel 1 - Der Betrag, der im Falle eines Einsatzes einer Bereitschaft eines Ambulanzdienstes infolge einer Anfrage

eines Angestellten des einheitlichen Rufsystems gemäß Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 1964 über die dringende
medizinische Hilfe gewährt wird, wird wie folgt berechnet:

1. Ein Betrag von fünf Euro wird im Falle eines Einsatzes einer Bereitschaft eines Ambulanzdienstes infolge einer
Anfrage eines Angestellten des einheitlichen Rufsystems gemäß Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 1964 über die
dringende medizinische Hilfe gewährt.

2. Sind Daten über die Anzahl der im Vorjahr pro Einsatz zurückgelegten Kilometer verfügbar, wird ein
zusätzlicher Betrag oder werden zusätzliche Beträge nach folgenden kumulativen Kriterien gewährt:

a) Beträgt die Anzahl der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens zehn Kilometer, werden zusätzlich
vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

b) Beträgt die Anzahl der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens zwanzig Kilometer, werden zusätzlich
vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

c) Beträgt die Anzahl der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens dreißig Kilometer, werden zusätzlich
vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

d) Beträgt die Anzahl der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens vierzig Kilometer, werden zusätzlich
vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

3. Sind keine Daten über die Anzahl der im Vorjahr pro Einsatz zurückgelegten Kilometer verfügbar, wird für die
Gewährung eines zusätzlichen Betrags oder zusätzlicher Beträge die Gesamtanzahl der im Vorjahr bei allen Einsätzen
aller Bereitschaften des Ambulanzdienstes zurückgelegten Kilometer berücksichtigt, und zwar nach folgenden
kumulativen Kriterien:

a) Beträgt der Durchschnitt der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens zehn Kilometer, werden
zusätzlich vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

b) Beträgt der Durchschnitt der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens zwanzig Kilometer, werden
zusätzlich vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

c) Beträgt der Durchschnitt der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens dreißig Kilometer, werden
zusätzlich vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

d) Beträgt der Durchschnitt der pro Einsatz zurückgelegten Kilometer mindestens vierzig Kilometer, werden
zusätzlich vierzig Euro pro Einsatz gewährt.

4. Hat ein Ambulanzdienst im Vorjahr keinen einzigen Einsatz durchgeführt, wird kein Betrag, der im Falle eines
Einsatzes einer Bereitschaft eines Ambulanzdienstes infolge einer Anfrage eines Angestellten des einheitlichen
Rufsystems gemäß Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 1964 über die dringende medizinische Hilfe gewährt wird,
zugeteilt.

Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Brüssel, den 7. Dezember 2018

M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2021/33412]
7 DECEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de

modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage
toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie. —
Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel
besluit van 7 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten voor
de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de
ambulancediensten voor elke permanentie (Belgisch Staatsblad van
21 december 2018).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT

[C − 2021/33412]

7. DEZEMBER 2018 — Ministerieller Erlass zur Festlegung der Modalitäten für die Gewährung
des Betrags des den Ambulanzdiensten für jede Bereitschaft gewährten Zuschusses — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Ministeriellen Erlasses vom 7. Dezember 2018 zur Festlegung
der Modalitäten für die Gewährung des Betrags des den Ambulanzdiensten für jede Bereitschaft gewährten
Zuschusses.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2021/33412]
7 DECEMBRE 2018. — Arrêté ministériel fixant les modalités d’octroi

du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour
chaque permanence. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté ministériel du 7 décembre 2018 fixant les modalités d’octroi du
montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque
permanence (Moniteur belge du 21 décembre 2018).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT

7. DEZEMBER 2018 — Ministerieller Erlass zur Festlegung der Modalitäten für die Gewährung
des Betrags des den Ambulanzdiensten für jede Bereitschaft gewährten Zuschusses

Die Ministerin der Volksgesundheit,

Aufgrund des Gesetzes vom 8. Juli 1964 über die dringende medizinische Hilfe, des Artikels 3ter, eingefügt durch
das Gesetz vom 24. Juli 2008 und ersetzt durch das Gesetz vom 10. April 2014;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 6. Dezember 2018 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für
die in Artikel 3ter des Gesetzes vom 8. Juli 1964 über die dringende medizinische Hilfe erwähnte Gewährung eines
Zuschusses, des Artikels 3;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 21. August 2018;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 5. November 2018;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 64.421/2 des Staatsrates vom 7. November 2018, abgegeben in Anwendung von
Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

Erlässt:
Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. gelegentliche Bereitschaft: Bereitschaft, die auf Anfrage des Zentrums des einheitlichen Rufsystems sporadisch

an einem Ort der Bereitschaft bereitgehalten wird,
2. Bereitschaftsdienst beim Ambulanzdienst selbst: Bereitschaft, bei der das Krankenwagenteam ständig am Ort

der Bereitschaft anwesend ist und bei der die Abfahrt der Bereitschaft maximal drei Minuten nach dem Anruf des
Angestellten des einheitlichen Rufsystems erfolgt.

Art. 2 - Der Höchstbetrag, der den Ambulanzdiensten für jede Bereitschaft gewährt wird, dient dazu, einen Teil
der Tätigkeit der Bereitschaft des Ambulanzdienstes abzudecken. Dieser Betrag deckt die im Gesetz vom 8. Juni 1998
über den Funkverkehr von Rettungs- und Sicherheitsdiensten erwähnten Kosten für Anschaffung, Unterhalt und
Abonnement des Funkmaterials sowie die Kosten für einen Mobilfunkdienst, der einen prioritären Zugang zum Netz
mindestens eines belgischen GSM-Betreibers erhält, vollständig ab.

Art. 3 - § 1 - Der in Artikel 2 erwähnte Betrag wird pro Bereitschaft berechnet. Um Anrecht auf den Zuschuss zu
haben, muss eine Bereitschaft mindestens 1.344 Tätigkeitsstunden nachweisen, die sich fortlaufend über das Jahr
verteilen.

§ 2 - Der gewährte Zuschuss besteht aus einem Höchstbetrag pro Bereitschaft, der durch folgende Elemente
gewichtet wird, für die eine bestimmte Anzahl Punkte vergeben wird:

1. Ein Punkt wird für die Stunden vergeben, in denen die Bereitschaft an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr
tätig ist.

2. 1,5 Punkte werden für die Nachtstunden an Werktagen und Samstagen zwischen 20.00 und 06.00 Uhr vergeben.
3. 1,5 Punkte werden für die Stunden an Samstagen zwischen 06.00 und 20.00 Uhr vergeben.
4. 2 Punkte werden für die Stunden an Sonntagen zwischen 00.00 und 24.00 Uhr vergeben.
5. 2 Punkte werden für die Stunden an Feiertagen zwischen 00.00 und 24.00 Uhr vergeben.
Diese Feiertage sind:
a) 1. Januar, Neujahrstag,
b) Ostermontag,
c) 1. Mai, Tag der Arbeit,
d) Christi Himmelfahrt,
e) Pfingstmontag,
f) 21. Juli, Nationalfeiertag,
g) 15. August, Mariä Himmelfahrt,
h) 1. November, Allerheiligen,
i) 11. November, Waffenstillstand,
j) 25. Dezember, Weihnachten.
6. Im Falle eines Bereitschaftsdienstes beim Ambulanzdienst selbst werden die nach den Regeln unter den

Nummern 1 bis 5 vergebenen Punkte für die Stunden, in denen dieser Bereitschaftsdienst beim Ambulanzdienst selbst
tätig ist, mit fünf multipliziert.

§ 3 - Gelegentliche Bereitschaften geben kein Anrecht auf den Zuschuss.
Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Brüssel, den 7. Dezember 2018

M. DE BLOCK
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